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Vorwort

Als Berater und Praktiker sind Sie im GmbH-Alltag stets mit der komplizierten und aufgrund 
einer aktiven Rechtsprechung sowie einer Vielzahl von Verwaltungsanweisungen und einer nur 
mühsam überschaubaren Rechtslage im Gesellschafts- und Steuerrecht konfrontiert.
Ziel dieses Buches ist es, Ihnen eine aktuelle und kompetente Orientierung in den typischen 
Rechtsfragen der GmbH zu ermöglichen und gleichzeitig ein Wegweiser für eigene Problem-
lösungen zu sein. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werden typischerweise vorkommende Fall-
gestaltungen dargestellt und das einschlägige Gesellschafts- sowie Steuerrecht erläutert.
Durch eine optisch ansprechende Gliederung soll Ihnen das Studium des Buches erleichtert und 
das schnelle Auffinden von Lösungen ermöglicht werden. Dadurch wird das Buch zu einem praxis-
orientierten Begleiter.
Danken möchte ich dem GABLER Verlag und insbesondere Herrn RA Andreas Funk, Lektor 
Management, Steuern und Wirtschaftsrecht, für die freundliche Unterstützung bei der Fertig-
stellung des Buches.
Ihnen als Steuerberater, Geschäftsführer oder Unternehmer wünsche ich viel Erfolg bei der täg-
lichen Arbeit. 

Niedernhausen, im Februar 2007 Ulrich Stache
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§ 1 Überblick
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und unterliegt daher der Körperschaftsteuer. Neben dieser 
Steuer sind für GmbH’s als Steuerarten insbesondere die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, die 
Kapitalertragsteuer, die Grunderwerbsteuer und die Schenkungsteuer relevant.
GmbH’s sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie ihre Geschäftsleitung oder 
ihren Sitz im Inland haben (§ 1 Abs. 1 KStG). Die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht er-
streckt sich auf sämtliche Einkünfte der Gesellschaft (§ 1 Abs. 2 KStG). Im Gegensatz hierzu sind 
GmbH’s, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben, nur mit ihren inlän-
dischen Einkünften beschränkt steuerpflichtig.
Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer ist das zu versteuernde Einkommen, das von 
der GmbH innerhalb eines Kalenderjahres bezogen wird (§ 7 Abs. 1 und 3 KStG). Dieses zu ver-
steuernde Einkommen ist nach den Vorschriften des EStG und des KStG zu ermitteln (§ 8 Abs. 1
KStG).
Voraussetzung für die Ermittlung des Gewinnes und damit der Besteuerungsgrundlage sind die 
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei ist es von grundsätzlicher Bedeutung, nach 
welchen Kriterien die einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung be-
messen werden. Handels- und Steuerrecht sowie eine umfängliche Rechtsprechung geben dazu 
Maßstäbe und Auslegungsregeln vor.
Die GmbH ist kraft ihrer Rechtsform auch gewerbesteuerpflichtig (§ 2 Abs. 2 GewStG). 
Besteuerungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag, d.h. grundsätzlich der nach 
den Vorschriften des KStG ermittelte Gewinn, korrigiert um spezielle Hinzurechnungen und 
Kürzungen (§§ 8, 9 GewStG).
Die GmbH ist ferner Unternehmer im Sinne des § 2 UStG und unterliegt somit der Umsatzsteuer.
Die Unternehmereigenschaft ist nur im Fall einer umsatzsteuerlichen Organschaft nicht gegeben, 
d.h. wenn die GmbH finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch derart in ein anderes Unterneh-
men eingegliedert ist, dass sie als unselbstständiges Unternehmen am Wirtschaftsleben teilnimmt.
Der Umsatzsteuer unterliegen sämtliche Lieferungen und sonstigen Leistungen der GmbH, die sie 
im Inland gegen Entgelt im Rahmen ihres Unternehmens ausführt und soweit diese nicht nach 
§ 4 UStG steuerbefreit sind.
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen rechnen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG u.a. Gewinnanteile 
aus der Beteiligung an einer GmbH. Soweit eine GmbH gegenüber ihren Gesellschaftern derartige 
Leistungen erbringt, muss sie nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 EStG Kapitalertragsteuer entrichten.
Die GmbH kann bei Rechtsvorgängen, die sich auf den Erwerb inländischer Grundstücke be-
ziehen, Steuerschuldner der Grunderwerbsteuer sein. 
Die GmbH und ihre Gesellschafter können ferner der Schenkungsteuer unterliegen, z.B. bei ver-
deckten Gewinnausschüttungen an den Gesellschaftern nahe stehende Personen.
Entsprechend dem Tätigkeitsfeld der GmbH kann eine Vielfalt weiterer Steuerarten in Betracht 
kommen. Dieses Buch beschränkt sich daher auf diejenigen Steuern und grundlegenden Steuer-
probleme, die regelmäßig bei allen GmbH’s auftreten können und häufig Zweifelsfragen aufwerfen.
Als Steuerberater oder als GmbH-Geschäftsführer und damit als gesetzlichen Vertreter der GmbH 
obliegt es Ihnen, die steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Das umfasst auch die Abgabe von Steuer-
erklärungen.
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§ 2 Grundlagen der Besteuerung –
die Gewinnermittlung

A. Buchführung als Voraussetzung
Grundlage für die Gewinnermittlung und damit für die Besteuerung der GmbH ist die Buchfüh-
rung. Ihr kommt somit eine zentrale Bedeutung zu.

I. Gesetzliche Grundlagen
Das Dritte Buch des HGB (§§ 238 – 342e HGB) enthält schwerpunktmäßig alle Vorschriften über 
den Einzel- und den Konzernabschluss, die Pflichten und Regelungen zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses, des Konzernabschlusses sowie der sonstigen Unterlagen einschließlich der Aufstel-
lungsfristen und der Pflichten zur Prüfung sowie Offenlegung des Jahresabschlusses. Es handelt 
sich dabei um die zentralen Regelungen der Rechnungslegung. Das GmbHG enthält dazu ergän-
zende Vorschriften, die speziell für Unternehmen in der Rechtsform der GmbH gelten. Steuer-
rechtlich sind zudem die Regelungen in §§ 140 – 148 AO betreffend Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen zu beachten.
Die GmbH ist als Formkaufmann (§ 6 Abs. 1 HGB, § 13 Abs. 3 GmbHG) verpflichtet, Bücher zu 
führen (§ 238 Abs. 1 HGB). Diese Verpflichtung ist unabhängig von der Größe des Unternehmens 
und der ausgeübten Tätigkeit. Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachver-
ständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und 
über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Dabei müssen sich die Geschäftsvorfälle in 
ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
Ergänzend bestimmt § 140 AO: Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und 
Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflich-
tungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen.
Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden (§ 239 Abs. 2 HGB). Dabei bestimmt sich 
die Frage, welche Handelsbücher zu führen sind, nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung.
Um die in § 239 HGB vorgeschriebene vollständige Erfassung aller Geschäftsvorfälle sicher-
zustellen, müssen diese in Grundbüchern chronologisch dokumentiert werden. Dies erfordert, 
dass für jeden Geschäftsvorfall regelmäßig folgende Daten festzuhalten sind: Datum, Beleghin-
weis, Vorgang, Konto, Gegenkonto und Betrag. Ferner sind die Geschäftsvorfälle nach sachlichen 
Kriterien in den sogenannten Hauptbüchern, die in der Regel aus den Sachbüchern bestehen, zu 
erfassen. Den Konten ist ein nach den individuellen Verhältnissen ausreichend tief gegliederter 
Kontenrahmen zugrunde zu legen. Neben den Hauptbüchern müssen Nebenbücher geführt wer-
den, um bestimmte Einzelinformationen zu erfassen, z.B. die Kontokorrentbuchhaltung (Einzel-
darstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten), die Kassenbuchhaltung, die Lohn- und Ge-
haltsbuchhaltung, die Anlagen- und die Lagerbuchhaltung.
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Gesetzlich ist kein bestimmtes Buchführungssystem vorgeschrieben. Üblich ist jedoch, dass sich 
kaufmännische Unternehmen der doppelten Buchführung bedienen. Dieses Buchführungssys-
tem gewährleistet, dass der Erfolg in einem geschlossenen System in zweifacher Weise ermittelt 
wird, nämlich erstens durch die Erfolgskonten und zweitens durch den Vergleich des Vermögens 
am Ende und am Anfang des Geschäftsjahres.
Die in § 239 HGB festgelegte Dokumentationspflicht der Geschäftsvorfälle hat zum Inhalt, dass 
keine Buchung ohne Beleg vorgenommen werden darf (Belegprinzip). Dabei muss der Buchungs-
beleg die notwendigen Informationen zu der vorzunehmenden Buchung als Nachweis des Ge-
schäftsvorfalles enthalten.
Handelsrechtlich ist nicht vorgeschrieben, wo die Bücher zu führen sind. Für steuerliche Zwecke 
bestimmt jedoch § 146 Abs. 2 AO, dass dies im Inland zu geschehen hat. Dieser Grundsatz gilt je-
doch nicht, soweit für Betriebsstätten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach dortigem 
Recht eine solche Verpflichtung besteht und erfüllt wird; die Ergebnisse der dortigen Buchfüh-
rung müssen dann jedoch in die Buchführung des inländischen Unternehmens übernommen 
werden, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.
Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer lebenden Sprache vor-
zunehmen. Wird eine andere als die deutsche Sprache verwendet, kann die Finanzbehörde Über-
setzungen verlangen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss 
im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen (§ 146 Abs. 3 AO).
Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, in welcher Währung die Buchungen erfolgen müssen. Ledig-
lich der Jahresabschluss ist zwingend in Euro aufzustellen (§ 244 HGB).
Eintragungen oder Aufzeichnungen dürfen nicht in einer Weise verändert werden, dass der ur-
sprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist (§ 239 Abs. 3 HGB).
Die Handelsbücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der geordneten 
Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der 
Buchführung einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung entsprechen. Bei der Führung der Handelsbücher und der sonst erforder-
lichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass die Daten 
während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener 
Frist lesbar gemacht werden können (§ 239 Abs. 4 HGB). Zusätzlich regelt § 146 Abs. 5 AO, dass 
bei Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzunehmen sind, sich die Zulässigkeit 
des angewendeten Verfahrens nach dem Zweck bestimmt, den die Aufzeichnungen für die Be-
steuerung erfüllen sollen.
Im Hinblick darauf, dass die Buchführung inzwischen in der Praxis überwiegend automatisiert 
erfolgt und eine manuelle Buchführung nur noch in Ausnahmefällen anzutreffen ist, hat der Ge-
setzgeber in § 147 Abs. 6 AO für steuerliche Zwecke weitere Regelungen getroffen. Sind die Unter-
lagen (Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanz, 
Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen, Handels- und Geschäftsbriefe, Buchungsbe-
lege, Zollanmeldungen und sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung 
sind) mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rah-
men einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. 
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§ 2 Grundlagen der Besteuerung – die Gewinnermittlung

II. Aufbewahrung der Unterlagen
§ 257 Abs. 3 HGB sieht lediglich für Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse (Jahresbilanzen) die 
Aufbewahrung im Original vor. Handelsbücher, Inventare, Handelsbriefe und Buchungsbelege 
können auch auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wie-
dergabe oder die Daten

mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich sowie mit den ande-
ren Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, und
während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind sowie jederzeit innerhalb angemes-
sener Frist lesbar gemacht werden können.

Wurden die Unterlagen auf Datenträgern hergestellt, können statt des Datenträgers die Daten 
auch ausgedruckt aufbewahrt werden.
Das Steuerrecht enthält in § 147 Abs. 2 AO eine vergleichbare Regelung. Zusätzlich ist jedoch in 
§ 147 Abs. 6 AO geregelt, dass die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht hat, 
Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung 
dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann dabei auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben 
maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem 
maschinell verwertbaren Datenträger unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
Für einzelne Fälle oder für bestimmte Gruppen von Fällen können die Finanzbehörden Erleichte-
rungen bewilligen, wenn die Einhaltung der durch die Steuergesetze begründeten Buchführungs-, 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Härten mit sich bringt und die Besteuerung durch 
die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird.

Praxishinweis:
Wenn Sie eine Buchführung neu einrichten, sollten Sie dies mit dem zuständigen Finanzamt besprechen und dabei abklären, 
welche Erleichterungen sinnvoll sind und vom Finanzamt zugestanden werden.

III. Aufbewahrungsfristen
Die Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbi-
lanz, Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen, Buchungsbelege und Zollanmeldungen 
sind 10 Jahre, die übrigen Unterlagen 6 Jahre aufzubewahren (§ 257 Abs. 4 HGB, § 147 Abs. 3
AO). Die enzelnen Steuergesetze können kürzere Aufbewahrungsfristen zulassen. 
Die jeweilige Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Ein-
tragungen in das Handelsbuch erfolgt, die Bilanzen festgestellt oder die Buchungsbelege entstan-
den sind. Sie endet nicht, soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für 
welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist (§ 147 Abs. 3 AO).
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B. Rechnungslegungsinstrumente
Für Zwecke der Rechnungslegung werden die GmbH’s nach Größenmerkmalen differenziert. 
Diese bemessen sich nach

Bilanzsumme,
Umsatzerlösen in den letzten 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag,
Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt.

Danach werden im Einzelnen folgende Größenklassen unterschieden:
Kleine GmbH’s
Mindestens 2 der 3 nachstehenden Merkmale werden nicht überschritten:
4.015.000 € Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags 
(§ 268 Abs. 3 HGB);
8.030.000 € Umsatzerlöse in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag;
im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer.
Mittelgroße GmbH’s
Mindestens 2 der 3 vorstehend bezeichneten Merkmale betreffend kleine GmbH’s werden 
überschritten und jeweils mindestens 2 oder 3 der nachstehenden Merkmale werden nicht 
überschritten:
16.060.000 € Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags 
(§ 268 Abs. 3 HGB);
32.120.000 € Umsatzerlöse in den 12 Monaten vor dem Abschlussstichtag;
im Jahresdurchschnitt 250 Arbeitnehmer.
Große GmbH’s
Mindestens 2 der für mittelgroße GmbH’s bezeichneten Merkmale werden überschritten.

Die Rechtsfolgen der Merkmale treten nur ein, wenn sie an den Abschlussstichtagen von 2 aufein-
ander folgenden Geschäftsjahren über- oder unterschritten werden (§ 267 Abs. 4 HGB).
Die Rechnungslegungsinstrumente der GmbH sind Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang. Der Anhang bildet zusammen mit der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung eine Einheit (§ 264 Abs. 1 HGB). Mit Ausnahme der kleinen GmbH’s ist zusätzlich ein Lage-
bericht aufzustellen, der zwar der Rechnungslegung dient, für die Besteuerung aber nicht von 
grundlegender Bedeutung ist. 
Für Zwecke der Besteuerung werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, mit 
Abstrichen bisweilen auch der Anhang durch Bereitstellen zusätzlicher Informationen zur Inter-
pretation der Zahlen in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung benötigt.
Im Einzelnen sind entsprechend den GmbH-Größenklassen folgende Rechnungslegungsin-
strumente gesetzlich vorgeschrieben:

Bilanz
Große GmbH: Bilanz gemäß der Gliederungsvorschrift § 266 Abs. 2 und 3 HGB.
Mittelgroße GmbH: Regelung wie bei der großen GmbH.
Kleine GmbH: Verkürzte Bilanz (§§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a Nr. 1 und 4 HGB)
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§ 2 Grundlagen der Besteuerung – die Gewinnermittlung

Gewinn- und Verlustrechnung
Große GmbH: Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem

Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustel-
len (§ 275 HGB).

Mittelgroße GmbH: Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung (§ 276 HGB), beginnend 
mit dem zusammengefassten Posten „Rohergebnis“.

Kleine GmbH: Wie bei der mittelgroßen GmbH, jedoch mit Ausnahme der Erläu-
terungen zu den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außeror-
dentliche Aufwendungen“ (§ 276 Satz 2 HGB).

Anhang
Große GmbH: Pflicht zur Aufstellung eines Anhangs (§§ 284 – 287 HGB).
Mittelgroße GmbH: Pflicht zur Aufstellung eines verkürzten Anhangs 

(§ 288 Satz 2 HGB).
Kleine GmbH: Pflicht zur Aufstellung eines stark verkürzten Anhangs 

(§ 288 Satz 1 HGB).

C. Bilanzen
Nach § 265 HGB gilt allgemein, dass die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der 
aufeinander folgenden Bilanzen beizubehalten ist, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen be-
sonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind (Grundsatz der Ausweisstetigkeit). Dieser 
Grundsatz gilt auch im Steuerrecht.
Ferner ist nach § 265 HGB in der Bilanz zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorher-
gehenden Geschäftsjahres anzugeben (Vergleichsprinzip).
Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz, so ist die Mit-
zugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken 
oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahres-
abschlusses erforderlich ist (Mitzugehörigkeitsvermerk).

I. Mindestgliederung
Die allgemeinen Grundsätze vorausgeschickt, sind die nachstehenden Mindestgliederungsvor-
schriften für Bilanzen zu beachten.
Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. Große und mittelgroße GmbH’s haben auf der Ak-
tiv- und Passivseite der Bilanz die nachstehenden Posten gesondert und in der vorgeschriebenen 
Reihenfolge auszuweisen (§ 266 Abs. 2 und 3 HGB):

Aktivseite Passivseite

A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 

A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital;
II. Kapitalrücklage;
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und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten;

2. Geschäfts- oder Firmenwert;
3. geleistete Anzahlungen;

II. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken;

2. technische Anlagen und Maschinen;
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung;
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen

im Bau;
III.Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;
2. Ausleihungen an verbundene 

Unternehmen;
3. Beteiligungen;
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;
5. Wertpapiere des Anlagevermögens;
6. sonstige Ausleihungen.

B. Umlaufvermögen:
I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige 

Leistungen;
3. fertige Erzeugnisse und Waren;
4. geleistete Anzahlungen;

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- 
stände: 
1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen;
2. Forderungen gegen verbundene Unter-

nehmen;
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;
4. sonstige Vermögensgegenstände;

III.Wertpapiere:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. eigene Anteile;
3. sonstige Wertpapiere;

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.

C. Rechnungsabgrenzungsposten.

III.Gewinnrücklagen:
1. gesetzliche Rücklage;
2. Rücklage für eigene Anteile;
3. satzungsmäßige Rücklagen;
4. andere Gewinnrücklagen;

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag;
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

B. Rückstellungen:
1. Rückstellungen für Pensionen und

ähnliche Verpflichtungen;
2. Steuerrückstellungen;
3. sonstige Rückstellungen.

C. Verbindlichkeiten:
1. Anleihen,

davon konvertibel;
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten;
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen;
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme 

gezogener Wechsel und der Ausstellung 
eigener Wechsel;

6. Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen Unternehmen;

7. Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht;

8. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus 
Steuern, davon im Rahmen der sozialen 
Sicherheit. 

D. Rechnungsabgrenzungsposten.

C. Bilanzen


